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§ 1 Alfeni Digesta 

I. Gegenstand, Absicht und Plan der Untersuchung 

1. Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind die Digesta des Publius Alfenus 
Varus, eines Iuristen der ausgehenden römischen Republik1. Das ursprünglich 
40 Bücher umfassende Werk ist die älteste durch Originalfragmente in den justi-
nianischen Pandekten vertretene Iuristenschrift2. 

Ziel der Arbeit ist es, Textgeschichte und Werkcharakter dieser Iuristenschrift 
zu ermitteln. Die methodischen Schwierigkeiten eines solchen Vorhabens sind 
oft dargestellt und erörtert worden, so daß an dieser Stelle einige Andeutungen 
genügen können3. 

In den nahezu 600 Iahren zwischen der Erstausgabe der Digesta und der Kom-
pilation kann der ursprüngliche Text bei unterschiedlichen Gelegenheiten ver-
ändert worden sein. So machte die begrenzte Haltbarkeit des Schreibmaterials 
über diesen Zeitraum hinweg mehrere Abschriften erforderlich. Neben mecha-
nischen Textveränderungen können dabei Randbemerkungen in den Text auf-
genommen oder Erläuterungen angefügt worden sein. Möglich ist auch eine An-

1 Literatur: E. Ouo, P. Alfenus Varus ab iniuriis veterum et recentiorum liberatus (Uttecht 1735) 
in Thesaurus V 1632ff. Zur Überlieferungsgeschichte F errini, Intorno ai digesti di Alfeno Varo, 
BIDR IV (1891) lff; Jörs-Klebs, RE 1 (1894) 1472ff; mehrere Exegesen von Alfenfragmenten bei 
Pe mice, Labeo I (1873), 11 1/2 (2. Auflage 189511900), III 1 (2. Auflage 1892) und Vemay, Servius 
et son ecole (Paris 1909), dazu die ausführliche Kritik Peters, SZ 32 (1911) 462ff; eine Bespre-
chung fast aller Alfentexte unternimmt De Sarlo, Alfeno Varo e i suoi digesta (Aorenz 1940), je-
doch ohne Werkanalyse und weitgehend im Stil der radikalen Interpolationenforschung. Zahlreiche 
Exegesen in dogmatischem Kontext enthält die Reihe Watsons zum spätrepublikanischen Recht: 
The Law of Obligations (1965), The Law of Persons (1967), The Law of Property (1968), The Law 
of Succession (1971), Law Making in the Later Roman Republic (1974) - sämtliche Oxford. Ferner 
Horak, Rationes decidendi, mit zahlreichen, überzeugenden Exegesen und einigen Bemerkungen 
zum Stil Alfens. Über die Schüler des Servius: Casavola in La critica del testo I (Aorenz 1971) 
153ff. Zur Vita Alfens: Bauman, Lawyers in Roman Transitional Politics (München 1985) 89 - 105. 
Einen Überblick bietet Wieacker RR 607f. Ferner: M. Bretone, Geschichte des röm. Rechts 
(München 1992) 142 - 146; G. Negri in Studi dei pensiero giuridico romano, 1996, 135ff. 

2 Für die insgesamt sieben 'Q. Mucius lib. sing. öpwv' inskribierten Texte bleibt offen, ob sie (äl-
tere) Originalfragmente oder aber Klassikerzitate sind, vgl. Wieacker RR 599. 

3 Wieacker, Textstufen 116f; Schulz, Geschichte 285f; Krampe, Proculi epistulae (Karlsruhe 
1970) IOff; Eckardt, Iavoleni epistulae (Berlin 1978) llff. 
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passung der überlieferten Entscheidungen an das jeweils aktuelle Recht. Außer-
dem beginnen schon die klassischen Juristen, ältere Schriften zu exzerpieren, 
wobei sie nicht nur veraltete Texte ausscheiden, sondern auch die übernom-
menen verkürzen und umarbeiten. Ihre Tätigkeit wird in nachklassischer Zeit 
fortgesetzt und durch die Kompilatoren abgeschlossen, die das ältere Recht 
vereinheitlicht und erklärtermaßen keine antiquarische Textsarnmlung veranstal-
tet haben4. 

Alfens Digesten sind also auf spätere Textveränderungen zu untersuchen. Da 
Doppelüberlieferungen praktisch fehlen, ist die Textkritik zunächst auf den Ver-
gleich vorklassischer Parallelstellen verwiesen. Diese Möglichkeit führt jedoch 
nicht sehr weit; sie leidet unter der schlechten Quellenlage: Das Material be-
schränkt sich auf Zitate der veteres bei späteren Juristen sowie einige wenige li-
terarische Quellen, insbesondere Ciceros Äußerungen zu juristischen Fragen. 
Für klassische Vergleichstexte muß dagegen nicht nur mit späteren Textverän-
derungen, sondern auch mit einer gegenüber der vorklassischen Zeit veränderten 
Rechtslage gerechnet werden. 

Bei dieser Ausgangslage können zuverlässige Kriterien für die Beurteilung der 
alfenischen Texte nur aus den erhaltenen Resten der Juristenschrift selbst ge-
wonnen werden. Voraussetzung dafür aber ist die exegetische Untersuchung 
aller überlieferten Fragmente mit dem Ziel, eine klare und sichere Vorstellung 
von Stil und Darstellungstechnik der Digesta zu gewinnen. Eine repräsentative 
Auswahl von Exegesen bildet deshalb den Kern dieser Arbeit. 

2. Im einzelnen ergibt sich folgender Plan der Darstellung: 

Die Überlieferung der alfenischen Texte erfordert ein zwei stufiges Vorgehen. 
Die erhaltenen Texte sind nicht Fragmente einer Gesamtausgabe der Digesta; ei-
ne solche hat die Kompilatoren nicht mehr erreicht. Was sie erreicht hat, waren 
vielmehr zwei Auszüge aus Alfens Digesten5. Diese Epitomae sind in der Über-
lieferung voneinander unabhängig. Ihre Autoren können den Originaltext in un-
terschiedlicher Weise exzerpiert und dabei seine äußere Gestalt verändert haben. 
In einem ersten Teil ist deshalb das Verhältnis beider Epitomae zu ihrer Vorlage 
zu klären (§§ 2, 3). Dafür müssen die stilistisch-formalen Charakteristika dieser 
Auszüge ermittelt und miteinander verglichen werden. Soweit sie übereinstim-
men, ergeben sich zuverlässige Aussagen über Stil und Darstellungstechnik der 
originalen Digesta. 

Wenn diese Vorarbeit Gewißheit über die äußere Gestalt der alfenischen Tex-
te gebracht hat, kann in einem zweiten Teil die Funktion der Darstellungsformen 

4 Const. Tanta §§ I, 10. 

5 s.u.m. 
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untersucht werden (§§ 4, 5, 6). Ihre Analyse erlaubt Rückschlüsse auf die litera-
rische Absicht des Werkes und liefert damit der Textkritik ein weiteres Kriteri-
um: Ergibt sich insgesamt das Bild einer für didaktische Zwecke bestimmten 
Schrift, so sind hypothetische Fallvarianten, allgemeine Argumente und Lehrsät-
ze Echtheitsindizien. Einzelne Interpolationsvermutungen können dann nicht 
länger auf die Behauptung gestützt werden, daß solche Passagen für die Ent-
scheidung der konkreten Rechtsfrage überflüssig seien6, es sei denn, auch der 
Werkcharakter würde zugleich bestritten. 

Die Untersuchung der Digesten Alfens kann auf diese Weise zu verläßlicheren 
Aussagen über das spätrepublikanische Recht beitragen und ihr Werkcharakter 
insbesondere Aufschluß geben über die älteste durch Originalfragmente belegte 
Entwicklungsstufe der römischen Rechtsliteratur. 

Einer Zusammenstellung der vorjustinianischen Textveränderungen (§ 7) fol-
gen kurze Anmerkungen zur Palingenesie der Digesta (§ 8). Die Arbeit schließt 
mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse (§ 9). 

11. Publius Alfenus Varus: Die Lebensdaten 

1. Aus der Vita unseres Juristen ist nur Weniges bekannt. Schon sein Praeno-
men ist nicht direkt überliefert, sondern wird aus den Konsular-Fasten nach Cas-
sius Dio erschlossen7. Als Konsul des Jahres 2 n. Chr. wird dort ein P. Alfenus 
Varus mit dem Zusatz TIouß,,-iou ui6~ (Publii filius) genannt, dessen Vater ver-
mutlich der Jurist war. Fest steht, daß Alfen selbst zum Konsulat gelangt ist, was 
Pomponius in seinem Encheiridion besonders betont8; er war 39 v. Chr. Suffekt-
konsul. Über Geburts- und Todesjahr verlautet dagegen nichts9. 

(a) Eine ironische Bemerkung über einen Alfenus in den Satiren des Horaz be-
zieht Porphyrio in seinem Kommentar auf den Juristen lO: 

6 Ein Beispiel für diese nicht nur der älteren Literatur geläufige Argumentation bietet die Text-
kritik zu Pa!. 7. 1 = D 9.2.52. 1 (s.u. § 4 H 1). 

7 Lib. 55, vgl. Krüger 69, 70 Fn 40. 

8 D 1. 2. 2. 44. 

9 Das Konsulatsjahr macht eine Geburt vor 82/81 v. Chr. wahrscheinlich. 

10 Der Kommentar stammt vermutlich aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.; zu Inhalt 
und Überlieferung vgl. Schanz-Hosius, Geschichte der Römischen Literatur III (München 1922, 
Nachdruck 1969) 167. 

2 Rolb 
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